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Erklärung zur Nachreichung eines fehlenden Leistungsnachweises  
(HS-Scheins) 

 
 
 
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass mein Antrag auf Zulassung zur Magisterprüfung 
nur auf Vorbehalt entgegengenommen wird, da meine Unterlagen gemäß § 4 in 
Verbindung mit § 6 Abs. 2 MagPO nicht vollständig sind.  
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die für die Zulassung zur Magisterprüfung 
erforderliche Hauptseminararbeit bei der/dem unten angegebenen 
Dozentin/Dozenten abgegeben habe und den fehlenden Leistungsnachweis (HS-
Schein)  
             
 
 
 

Name des/der Kandidaten/in 
 
 
 
             

Fach des fehlenden Leistungsnachweises    
 
 
 
 

Dozentin/Dozent 
 
 
spätestens bis zum Mittwoch, den 29. Mai 2019 beim Prüfungsamt für Geistes- und 
Sozialwissenschaften, Universitätshauptgebäude, vorlegen werde.  
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass bei Versäumnis dieser Frist meine Prüfungsanmeldung 
hinfällig ist (vgl. § 6 Abs. 3 MagPO). 
 
Mir ist ferner bekannt, dass die Magisterprüfung als erstmals abgelegt und nicht 
bestanden gilt, wenn ich diese aus Gründen, die ich selbst zu vertreten habe, nicht bis 
zum Ende des 13. Semesters abgeschlossen habe (vgl. § 5 Abs. 3). 
 
 
 
München, den      Unterschrift:      
 


